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Antwort der Landesregierung  
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

 
 
 
 
Abgeordneter Ralf Bergmann (SPD) 
 
 
Bund-Länder-Arbeitsgruppen im Rahmen der Erarbeitung des einheitlichen 
Umweltgesetzbuches 
 
Kleine Anfrage - KA 5/6501 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Die Konferenz der Umweltminister des Bundes und der Länder hat im Mai 2006 eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Arbeit am Umweltgesetzbuch be-
gleitet. Die Arbeitsgruppe hat bis April 2008 zwölf Mal getagt. Auch der Bund-Länder-
Arbeitskreis Umwelt der Konferenz der Wirtschaftsminister befasst sich bereits seit 
längerer Zeit intensiv mit den möglichen Auswirkungen des Umweltgesetzbuches auf 
die Wirtschaft.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt  
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung:  
 
Im Rahmen der Föderalismusreform wurden im Jahr 2006 die Gesetzgebungskom-
petenzen im Umweltbereich teilweise neu geordnet. Die Rahmengesetzgebung wur-
de abgeschafft, so dass der Bund jetzt erstmals in den Bereichen Naturschutz und 
Wasser Vollregelungen treffen kann. Im Gegenzug können die Länder in den Be-
reichen Naturschutz, Wasser und Verfahrensrecht in Zukunft grundsätzlich von Bun-
desrecht abweichen.  
 
Gleichzeitig wurde eine Übergangsregelung geschaffen, wonach die Länder bis zum 
31. Dezember 2009 von ihren Abweichungsbefugnissen beim Wasser- und Natur-
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schutzrecht grundsätzlich keinen Gebrauch machen dürfen. Hierdurch hat der Bund 
die Gelegenheit, zunächst selbst die neuen Kompetenzen auszufüllen. Um den Um-
fang künftiger abweichender Länderregelungen zu begrenzen, hat das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) die Länder bereits in ei-
nem sehr frühen Stadium in die Erarbeitung des ressortinternen Entwurfs einbe-
zogen. In den Arbeitsgruppensitzungen wurden interne Arbeitsentwürfe des BMU 
diskutiert, zu denen auch eine Abstimmung innerhalb der Bundesregierung noch 
nicht stattgefunden hatte. 
 
Die frühzeitige Einbeziehung der Länderfachleute auf Arbeitsebene kann weder die 
zurzeit laufende Abstimmung innerhalb der Bundesregierung noch die Anhörung der 
zu beteiligenden Kreise oder der Länder vorwegnehmen oder ersetzen. 
 
Frage Nr. 1 
Welche Themen wurden zu welcher gemeinsamen Tagung der von der Um-
weltministerkonferenz eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe behandelt? 
Bitte für die 12 Tagungen jeweils einzeln ausführen bzw. die Tagesordnungen 
der Beantwortung anfügen. 
 
In den Sitzungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe UGB wurden die Arbeitsentwürfe 
des BMU zu den einzelnen Büchern des Umweltgesetzbuches in ihrem jeweiligen 
Bearbeitungsstand diskutiert. Die Sitzungen waren nicht öffentlich.  
 
Das Regelungsprogramm soll in der laufenden Legislaturperiode die Bereiche 
 
- allgemeine Ziele und Grundsätze des Umweltrechts, 
- sonstige fachübergreifende Umweltmaterien (z. B. Strategische Umweltprüfung, 

öffentlich-rechtliche Umwelthaftung, Umweltrechtsbehelfe), 
- vorhabenbezogenes Umweltrecht, 
- Wasserwirtschaft, 
- Naturschutz, 
- erneuerbare Energien, 
- nichtionisierende Strahlung 
 
umfassen.  
 
Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Antwort zu Frage Nr. 3 verwiesen. 
 
Frage Nr. 2 
Wurden zu den einzelnen Themen Standpunkte von den Vertretern des Landes 
Sachsen-Anhalt aufgeführt? Wenn ja, welche und wie begründen sich die 
Standpunkte? 
 
In dem laufenden Diskussionsprozess haben die Vertreter des Landes Sachsen-
Anhalt gemeinschaftlich mit den Vertretern der übrigen Länder mitgewirkt und insbe-
sondere die Einführung der integrierten Vorhabengenehmigung begrüßt. Es wurde 
aber deutlich gemacht, dass das Umweltgesetzbuch weder zu einer Absenkung noch 
zu einer Verschärfung der Standards und Anforderungen führen darf. 
 



 
 

3

Frage Nr. 3 
Hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Empfehlungen für die Umweltministerkon-
ferenz erarbeitet? Wenn ja, bitte den Inhalt der Empfehlungen detailliert auffüh-
ren. 
 
Die Berichte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe UGB an die UMK sind als Anlagen bei-
gefügt. 
 
Frage Nr. 4 
Wie viele Beratungen zum Umweltgesetzbuch führte der Bund-Länder-Arbeits-
kreis Umwelt der Konferenz der Wirtschaftsminister bisher durch? 
 
Der Arbeitskreis Umwelt (AKU) führte bisher sechs Beratungen zum Umweltgesetz-
buch durch. 
 
Frage Nr. 5 
Welche Themen zum Umweltgesetzbuch wurden zu welcher Beratung des Ar-
beitskreises Umwelt der Wirtschaftsministerkonferenz behandelt? 
 
Auf allen Beratungen wurden folgende Themen behandelt: 
 
- aktueller Sachstand im Entwurfsverfahren, 
- integrierte Vorhabengenehmigung, 
- zentrale Prinzipien zum Schutz von Mensch und Umwelt, 
- ausgewählte Themen der Wasserwirtschaft wie Bewilligungen und Abwasserbe-

handlung, 
- Artenschutz, 
- naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und 
- Europarechtstauglichkeit. 
 
Frage Nr. 6 
Wurden zu einzelnen Themen von den Vertretern Sachsen-Anhalts im Arbeits-
kreis Umwelt der Wirtschaftsministerkonferenz zum Umweltgesetzbuch Stand-
punkte vertreten? Wenn ja, welche und wie begründen sich die Standpunkte?  
 
Der Vertreter des Landes Sachsen-Anhalt hat im AKU Standpunkte vertreten, die 
sich am jeweiligen Stand des verwaltungsinternen Beratungs- und Abstimmungspro-
zesses zum UGB in den letzen zwei Jahren orientierten. Die Sitzungen des AKU sind 
nicht öffentlich. 
 
Die Positionen des Vertreters Sachsen-Anhalts sind in die Beschlussempfehlungen 
des AKU an die Wirtschaftsministerkonferenz eingeflossen. Insoweit verweise ich auf 
die Antwort zu Frage Nr. 7. 
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Frage Nr. 7 
Hat der Bund-Länder-Arbeitskreis Empfehlungen für die Wirtschaftsminister-
konferenz erarbeitet? Wenn ja, bitte den Inhalt der Empfehlungen detailliert 
ausführen. 
 
Der AKU hat einen Beschlussvorschlag erarbeitet, der durch die Wirtschaftsminister-
konferenz am 7./8. Dezember 2006 einstimmig angenommen wurde. Der Inhalt er-
gibt sich detailliert aus dem Protokoll, Tagesordnungspunkt 10.1., veröffentlicht unter 
www.Bundesrat.de in der Rubrik Fachministerkonferenzen.  
 
Ein weiterer Beschlussvorschlag wurde durch den AKU auf seiner Sitzung am 
3./4. April 2008 erarbeitet. Da dieser erst auf der Amtschefkonferenz am 15./16. Mai 
und der Wirtschaftsministerkonferenz am 9./10. Juni 2008 zur Diskussion steht, kann 
über die Inhalte derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Die Veröffentlichung 
erfolgt nach den Beratungen ebenfalls unter der o. g. Adresse. 
 

























 




























